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Abréviations

UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft
ElCom Eidgenössische Elektrizitätskommission
EU Europäische Union
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
EnG Energiegesetz
StromVG Stromversorgungsgesetz
EG Europäische Gemeinschaft
GfK Marktforschungsunternehmen „Growth from Knowledge“
WEKO Wettbewerbskommission
VSE Verband schweizerischer Elektrizitätswerke

DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication

SECO Secrétariat d'Etat à l'économie
ElCom Commission fédéral de l'électricité
UE Union européenne
PME petites et moyennes entreprises
LEne Loi sur l'énergie
LApEl Loi sur l'approvisionnnement en électricité
CE Communauté européenne
GfK Institut d'étude de marché „Growth from Knowledge“
COMCO Commission de la concurrence
UCS Union des centrales suisses d'électricité
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Chronique générale

Economie

Politique économique

Concurrence

Le débat sur le tourisme d'achat anime les rubriques des journaux helvétiques depuis
de nombreuses années. L'abandon du taux plancher, et donc le franc fort, souffle
encore, depuis quelques années, sur les braises enflammées de ce débat de société.
D'après une statistique de de l'institut de recherche GfK, le tourisme d'achat sur
internet a fortement augmenté en 2016. Avec une hausse de 18 pour cent, le tourisme
d'achat sur internet s'est approché de la barre des 8 milliards de francs suisses. Cette
hausse a été particulièrement dopée par le commerce d'achat en Chine avec
notamment la plateforme Aliexpress. 1

DÉBAT PUBLIC
DATE: 02.03.2017
GUILLAUME ZUMOFEN

L'annonce du possible rachat d'UPC par Sunrise a fait couler beaucoup d'encre en
Suisse. La Commission de la concurrence (Comco) a saisi le sujet afin de vérifier le
risque d'abus de position dominante. Pour sa part, la stratégie de Sunrise vise
l'émancipation en évitant de payer annuellement à Swisscom un montant de 100
millions pour utiliser son réseau fixe. La procédure d'analyse de la Comco durera 4
mois. 2

DÉBAT PUBLIC
DATE: 04.06.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Après des longs mois d’enquêtes, la COMCO a donné son verdict sur l’affaire du cartel
de la construction routière dans le canton des Grisons. Une amende, pour accords de
soumission illicites, de CHF 11 millions a été adressée aux entreprises impliquées. En
effet, durant de nombreuses années, plusieurs entreprises du canton des Grisons se
sont entendues sur les prix des offres et sur les adjudications pour des montants totaux
équivalents à CHF 190 millions. 3

DÉBAT PUBLIC
DATE: 03.09.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Ordre économique

Alors que les exportations helvétiques dans l'horlogerie sont en repli, la décision de
suspension provisoire des livraisons pour l'entreprise ETA rajoute de l'incertitude
selon les acteurs de la branche. En effet, la Comco a décidé de reporter sa décision sur
l'affaire de la position dominante d'ETA sur le marché des «mouvements» horlogers.
Étant donné le délai de production, ce report condamne les livraisons d'ETA en 2020.
Swatch Group, propriétaire d'ETA, a haussé le ton. Son patron Nick Hayek a clamé dans
la presse que la décision de la Comco était "incompréhensible et «inacceptable». Alors
que cette décision a déferlé sur la quiétude du secteur horloger, le verdict final ne sera
prononcé qu'en été 2020. 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 20.12.2019
GUILLAUME ZUMOFEN

Crédit et monnaie

Compétitivité

Der schweizerische Finanzmarkt hat in den letzten Jahren wesentlich an Attraktivität
eingebüsst. Eine wichtige Rolle spielte dabei die Deregulierungspolitik der meisten
westeuropäischen Staaten. Dazu gehörte, namentlich in der EG, neben der Offnung der
Finanzmärkte auch der Abbau von steuerlichen Belastungen auf
Finanzmarktgeschäften. Um die Position der Schweiz wieder zu stärken hatte das
Parlament im Vorjahr einer Revision des Stempelsteuergesetzes zugestimmt, welche
wesentliche steuerliche Wettbewerbsnachteile des schweizerischen Marktes aufhob.
Im Sinne eines politischen Kompromisses sollten freilich diese Beschlüsse nur im
Rahmen einer gesamten Neuordnung der Bundesfinanzen Gültigkeit erlangen.

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.12.1991
HANS HIRTER
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Agriculture

Politique agricole internationale

Par ailleurs, la CE a annoncé une modification de sa politique agricole commune
consistant en un remplacement progressif du système des prix subventionnés par
l'allocation de versements compensatoires. Si cela va dans le sens des réformes
entreprises en Suisse, les autorités helvétiques ont néanmoins déclaré que, de par la
baisse des prix que cela entraînerait, des problèmes de concurrence seraient posés aux
agriculteurs helvétiques. 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 24.06.1992
SERGE TERRIBILINI

Infrastructure et environnement

Energie

Energie

Mitte Oktober 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Revision des
StromVG. Von der Anpassung des Stromversorgungsgesetzes erhoffte sich der
Bundesrat die langfristige Gewährleistung der Versorgungssicherheit, eine verbesserte
Integration von erneuerbaren Energien in den Strommarkt und eine wirtschaftliche
Effizienzsteigerung. Kernelement der Vorlage bildete die vollständige Liberalisierung
des Schweizer Strommarktes mit der freien Wahl des Stromanbieters für alle. Eine
solche Marktöffnung wurde vom Parlament schon im Jahr 2007 ins Gesetz
aufgenommen, bisher aber in einer ersten Öffnungsetappe nur für Grosskunden
umgesetzt. Die Endkunden sollen so künftig ihr Versorgungsmodell und ihren Anbieter
selbständig wählen können. In einem einfachen und standardmässigen
Grundversorgungsmodell sollen Endkunden ausschliesslich Strom aus der Schweiz
erhalten, der einen Mindestanteil an erneuerbaren Energien enthält und insbesondere
die Schweizer Wasserkraft stärkt. Um die Versorgungssicherheit zusätzlich zu stärken,
wollte der Bundesrat mit der Revision die Grundlage für Ausschreibungsmodelle für die
Errichtung von Speicherreserven gesetzlich verankern, die Stromengpässe in
schwierigen Situationen ausgleichen könnten. Bezüglich der Effizienz wollte der
Bundesrat mit den vorgeschlagenen Massnahmen mehr Anreize schaffen, um das
Stromnetz möglichst optimal zu nutzen und teure Kapazitätsausbauten zu vermeiden.
So sollen beispielsweise die Beanspruchung des Netzes – das heisst die bezogene
Leistung in Kilowatt – gegenüber der bezogenen Energiemenge (Kilowattstunden) bei
der Berechnung der Netznutzungstarife mehr ins Gewicht fallen. Teure Netzausbauten
will der Bundesrat auch mit einer erhöhten Flexibilität vermeiden, indem beispielsweise
der Verbrauch mittels Anreizen besser auf die Produktion abgestimmt wird. Dank der
sogenannten «Sunshine-Regulierung» sollen schliesslich Endkunden durch die ElCom
verlässliche und transparente Informationen über die Leistung und Kosteneffizienz der
Verteilnetzbetreiber erhalten. Auch im Bereich der Messdienstleistungen wollte der
Bundesrat mehr Wahlfreiheiten gewähren und den Markt stärker spielen lassen. Die
Vernehmlassung dauert bis Ende Januar 2019. 6

DÉBAT PUBLIC
DATE: 17.10.2018
MARCO ACKERMANN

Der geplanten Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) – die eine langfristig
sichere, effiziente Stromversorgung anstrebt, welche gleichzeitig die Ziele der
Energiestrategie 2050 umsetzt – wurde in der Presse grosses Interesse
entgegengebracht. Vor allem die Themen Liberalisierung, Wahl des Stromanbieters für
Haushalte, das Stromabkommen mit der EU und ungleiche Tarife wurden dabei in den
Berichten aufgenommen. 
Die Stromkosten, welche die Haushalte bezahlen, setzen sich aktuell etwa zur Hälfte aus
Netzkosten und zur anderen Hälfte aus den Stromverbrauchskosten sowie aus Steuern
und Abgaben zusammen. Die Gesetzesrevision, die sich bis Ende Januar 2019 in der
Vernehmlassung befand, will bei den Stromkosten und den im internationalen Vergleich
hohen Netzkosten ansetzen und baut deshalb auf zwei grossen Eckpfeilern auf.
Auf der einen Seite sollen unter dem Oberbegriff Strommarktregulierung (teilweise
unter dem Begriff verbessertes Marktdesign bekannt) drei Ziele erreicht werden:
Erstens soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden, indem nebst einer
besseren Zusammenarbeit mit der EU und einer neuen Konzeption der
Stromversorgung auch eine zusätzliche Speicherreserve für mögliche Engpässe im
Winter entsteht. Zweitens sollen durch verschiedene Massnahmen die erneuerbaren
Energien marktnah in die Schweizer Stromlandschaft integriert und im gleichen
Atemzug die Ziele der Energiestrategie 2050 marktseitig umgesetzt werden. Drittens

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.12.2018
MARCO ACKERMANN
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soll die wirtschaftliche Effizienz gefördert werden, indem neu Angebot und Nachfrage
den Preis bestimmen, die Haushalte mit ihrer Angebotswahl Impulse auf dem Markt
setzen können und dadurch Anreize für das Schaffen neuer, innovativer Produkte
entstehen. Als zentralste Massnahme bei der Strommarktregulierung gilt deshalb die
vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes, die mit einer freien Wahl des
Stromanbieters für alle Unternehmen und Haushalte einhergeht – dieses Recht stand
bis anhin nur den grösseren Unternehmen zu. Da auf einem solchen freien Markt die
Preise flexibler sind und möglicherweise die Gefahr von Preismissbrauch besteht, soll
nach den Vorstellungen des Bundesrats ein Grundversorgungsmodell bestehen bleiben,
das gemäss den Zielen der Energiestrategie 2050 aus einem Schweizer Strommix
besteht und deren Bestrebungen marktnah umsetzt. In dieses Grundprogramm sollen
die Kunden nach Wunsch wieder zurückkehren können. Diese vollständige
Liberalisierung des Stromanbietermarktes – nicht aber des Stromnetzes, dies bleibt ein
Monopol – bildet eine zentrale Bedingung  für den Abschluss eines
Strommarktabkommens mit der EU, das den Zugang zum europäischen
Strombinnenmarkt für die Schweiz neu regelt. Letzteres Abkommen bedinge aber
gemäss Energieministerin Doris Leuthard vorab eine Einigung im Streit um das
Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU, in welchem es um den
Marktzugang generell geht.
Auf der anderen Seite gilt die Netzregulierung als zweiter grosser Eckpfeiler der
Revision. Auch hier sollen drei grobe Unterziele erreicht werden. Hierzu zählen eine
erhöhte Verursachergerechtigkeit, eine verbesserte Effizienz sowie mehr Transparenz
bei den Netzbetreibern. Punkto Effizienz soll eine Verbesserung des
Regulierungsrahmens erfolgen, welche den neuen Technologien besser Rechnung trägt.
So sollen beispielsweise ökonomische Knappheiten die Netznutzung besser steuern:
Anstatt die Netze weiter auszubauen und die Kosten auf die Konsumenten
weiterzuverrechnen, soll beispielsweise die Ladung von Elektromobilen mittels
Marktkräften und intelligenter Technologie in Stunden verlegt werden, in denen die
Netze weniger stark beansprucht werden. Währendem dieses Unterziel in den Medien
kaum auf Interesse stiess, flammte die Frage um die Transparenz und die
Verursachergerechtigkeit in den Medien stark auf. So nahmen beispielsweise die Basler
Zeitung und der Tagesanzeiger dieses Ziel als Grundlage für Berichte über
Rechnungstricks der Stromverteiler bei Netzabgaben. Über die teilweise
ungerechtfertigten und unterschiedlichen Netzabgaben in den Kantonen und
Gemeinden – als Beispiel nannten die Medien die durchschnittlichen jährlichen
Netzgebühren eines Vierpersonenhaushalts der beiden benachbarten Gemeinden
Safern (BE) mit CHF 313 und Orpund (BE) mit CHF 518 – zeigten sich in den Medien
Politikerinnen und Politiker aus verschiedensten Parteien empört. Der «Blick»
berichtete zudem über grosse Unterschiede und mögliche Missstände bei der
Betrachtung der totalen Stromrechnung: So bezahle ein durchschnittlicher
Vierpersonenhaushalt in der Gemeinde Zwischenbergen (VS) nur gut CHF 268 pro Jahr,
Haushalte in Basel-Stadt hingegen müssten für die gleiche Strommenge eine Rechnung
von rund CHF 1253 begleichen. 
Energieministerin Doris Leuthard rechnete Ende 2018 im Interview mit der
Wirtschaftszeitschrift «Die Volkswirtschaft» des SECO damit, dass es vermutlich noch
etwa vier Jahre dauern werde, bis die tatsächliche Marktöffnung erfolgen wird. Die
Vorlage müsse nach der Vernehmlassung zuerst noch durchs Parlament und eventuell
noch eine Referendumsabstimmung überstehen. Ein fakultatives Referendum sei wohl
zu erwarten, da die verschiedenen Eigentümer der Verteilnetzbetreiberfirmen,
darunter auch die Kantone und Gemeinden, derzeit von den gebundenen Haushalten
und KMU profitierten. Bis zu einem neuen Abkommen mit der EU bestünden somit noch
einige Hürden. Je länger man jedoch damit warte, desto teurer werde es für die
Schweizer Konsumenten, so Leuthard in einem Interview mit der Handelszeitung. 7

Ende Januar 2019 endete die Vernehmlassungsfrist zur Revision des StromVG und damit
zur Frage nach der vollständigen Liberalisierung des Schweizer Strommarktes. Eine
Mehrheit der Kantone, der Wirtschaftsverbände und der Parteien sprach sich zwar für
eine im Kern der Vorlage umzusetzende Liberalisierung des Schweizer Strommarktes
aus, jedoch äusserten viele Vernehmlassungsteilnehmende Vorbehalte, insbesondere in
Bezug auf fehlende Unterstützungsmassnahmen für erneuerbare Energien und die
Wasserkraft. 

Die Wirtschaft zeigte sich in der Vernehmlassung gespalten. Auf der einen Seite stand
der Dachverband Economiesuisse, der die Liberalisierung des Strommarktes begrüsste.
Ebenfalls als wünschenswert stufte der Wirtschaftsdachverband dabei das vom
Bundesrat vorgeschlagene Grundversorgungsmodell ein, da damit die Schweizer

DÉBAT PUBLIC
DATE: 31.01.2019
MARCO ACKERMANN
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Wasserkraft gestärkt werden könne. Weitere Unterstützungsmassnahmen lehnte der
Verband aber ab. Das marktnahe Modell für die Grosswasserkraft, wie es das von der
Stimmbevölkerung angenommene EnG von 2016 (Referendum ENS 2050) vorsah,
wollten Industrie-, Wirtschafts- und Gewerbeverbände mit einem sogenannten Energy-
Only-Markt erreichen, bei dem nur die tatsächlich erzeugte Strommenge vergütet wird,
nicht aber die Bereitstellung von Stromkapazitäten, wie dies bei einem regulierten
Kapazitätsmarkt der Fall ist. Auf der anderen Seite blickte die Strombranche mit dem
Dachverband VSE einer Liberalisierung kritisch entgegen, da der verstärkte Wettbewerb
noch weniger Anreize schaffe, in der Schweiz Investitionen in die Strominfrastruktur zu
tätigen. Das vorgeschlagene marktnahe Modell, welches gemäss bestehendem EnG die
auslaufenden Marktprämien für die Grosswasserkraft ablösen soll, müsse deshalb
zwingend von zusätzlichen Investitionsanreizen begleitet werden. Das vorgesehene
Grundversorgungsmodell, zu dem Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit wieder
zurückkehren können und das zu vom Bundesrat vordefinierten Konditionen (Preis und
Strommix) angeboten werden muss, stufte der Verband zudem als eine
«Produktvorgabe» ein und lehnte dieses ebenfalls ab. 
Sowohl Economiesuisse als auch die Strombranche bewerteten hingegen die geplante
Speicherreserve als begrüssenswert, wobei der VSE anmerkte, dass diese Massnahme
nicht ausreiche, um langfristigen Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. 

Für eine Strommarktöffnung argumentierten unter den Parteien die CVP, FDP, GLP und
die SVP. Die SP und die Grünen stellten sich – zusammen mit
Arbeitnehmerorganisationen und Gewerkschaften – grundsätzlich gegen eine
Strommarktöffnung, insbesondere wenn einheimische erneuerbare Energien zu wenig
unterstützt werden. Eine Liberalisierung sei zudem vom Zustandekommen eines
Stromabkommens mit der EU abhängig zu machen, forderten die beiden linken
Parteien. Diesen Gedanken lehnte die SVP in ihrer Stellungnahme ab, die den
Liberalisierungsschritt nicht als «Präjudiz» für ein Stromabkommen mit der EU
betrachten wollte. Letzteres sei nur dann abzuschliessen, wenn dies im Interesse der
Schweiz stehe und deren Souveränität nicht einschränke. Ein sehr wichtiger Kritikpunkt
der Vorlage war zudem die Frage der Begleitmassnahmen: Alle grösseren Parteien,
ausser der FDP, vermissten in der Vorlage Unterstützungsmassnahmen für einheimische
erneuerbare Energien und/oder die Wasserkraft. Das von der Energiewirtschaft
(Mehrzahl der Verbände von Verteilnetzbetreibern sowie kleineren Energieversorgern)
kritisierte Grundversorgungsmodell fand bei der SP und den Grünen sowie bei CVP und
SVP Zuspruch, wobei sich die Parteien bei der Frage der Preisregulierung uneinig
waren: CVP und SVP wollten von Preisvorgaben im Grundversorgungsmodell absehen.
Die FDP wollte zudem erreichen, dass das Grundversorgungsmodell nicht in den
Händen der Netzbetreiber liegt, sondern in die Verantwortung des Stromlieferanten
gegeben wird, und die GLP brachte erneut die Idee von Lenkungsabgaben ins Spiel. Die
Grünen verlangten des Weiteren, den Anteil an erneuerbaren Energien beim
Grundversorgungsmodell bei 100 Prozent anzusetzen und nicht wie im Vorentwurf
vorgesehen nur zu einem «gewissen Anteil». 
Einhelliger Tenor herrschte unter den Parteien – wie unter den Wirtschaftsverbänden –
schliesslich bei der Frage der Speicherreserve zur Absicherung der
Versorgungssicherheit, den SP, Grüne, CVP, GLP, FDP und SVP prinzipiell unterstützten.

Unter den Kantonen begrüssten Aargau, Bern, Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen,
Schaffhausen sowie Thurgau die Vorlage grösstenteils. Ablehnend oder nur mit
teilweiser Zustimmung standen dem Vorhaben die Westschweizer Kantone Waadt, Genf
und Jura sowie die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) – d.h. die Kantone
Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Tessin und
Wallis – gegenüber. Ihre primäre Kritik war, dass mit der Vorlage zu wenig Investitions-
und zu geringe Planungssicherheit für die Energiewirtschaft geschaffen werde. Der
Kanton Genf fand hier deutliche Worte und erklärte, dass er den zweiten
Öffnungsschritt unter diesen Bedingungen ablehne. Der Kanton Zürich monierte, dass
mit den vorgesehenen Massnahmen die Stromversorgungssicherheit bis 2035 nicht
ohne Weiteres gesichert sei, und forderte, dass der Selbstversorgungsgrad der Schweiz
und die dazu nötigen Massnahmen, insbesondere im Bereich der Wasserkraft,
festgelegt werden. Er begrüsste aber prinzipiell die Öffnung des Strommarktes. 

Grundsätzlichen Zuspruch fanden in der Vernehmlassung auch die weiteren
Massnahmen im Bereich der verbesserten Verursachergerechtigkeit, der
Flexibilisierung und der Effizienzsteigerung in den Verteilnetzen, wobei die genauen
Vorstellungen zur Ausgestaltung teilweise auseinanderklafften. Beispielsweise bei der
verursachergerechten Netztarifierung würden einige Vernahmlassungsteilnehmende
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zwecks erhöhter Flexibilität eine Umsetzung der Massnahmen auf Verordnungsebene
bevorzugen. Umstritten blieb auch die geplante Einführung der Wahlfreiheiten im
Messwesen, wobei die Verteilnetzbetreiber aufgrund des zusätzlichen Aufwands
mehrheitlich deren Verzicht forderten, wohingegen verschiedene Wirtschaftsverbände
sowie die FDP und die GLP sogar eine Ausweitung des Vernehmlassungsvorschlags
wünschten. 

Anders als ihre Vorgängerin Doris Leuthard werde die neu ins UVEK gewechselte
Simonetta Sommaruga, die eine Liberalisierung wohl lieber noch etwas auf die lange
Bank geschoben hätte, regelrecht zu einer Liberalisierung «verknurrt», stellte die NZZ
fest. Gegenüber derselben Zeitung erklärte die neue Energieministerin, dass es
gleichzeitig eines Abkommens mit der EU bedürfe, um die Vorteile der Liberalisierung
spüren zu können. Die vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes bilde
die Voraussetzung für den Abschluss eines Stromabkommens mit der EU, welches
schon seit Jahren diskutiert werde und die Versorgungssicherheit nachhaltig steigern
sollte. Wie die Medien weiter berichteten, drohte der Schweiz aufgrund des fehlenden
Abkommens Ende 2019 der Ausschluss aus der neuen EU-Handelsplattform für den
Regelenergiemarkt «Projekt TERRE». Bevor allerdings ein Stromabkommen
abgeschlossen werden könnte, bräuchte es zuerst eine Einigung zur Frage des
Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU, weshalb es noch ein längerer
Weg bis zu einem solchen Stromabkommen werden könnte. Bezüglich der vielseitig
geäusserten Bedenken zu den fehlenden Anreizen bei erneuerbaren Energien gab
Bundesrätin Sommaruga bekannt, die Liberalisierung mit einem gleichzeitigen
Förderprogramm (Revision des EnG) begleiten zu wollen. 8

Politique sociale

Assurances sociales

Assurance-maladie

In Zusammenhang mit der Totalrevision des Krankenversicherungsgesetzes machte die
Kartellkommission eine Reihe von Anregungen, welche kostendämpfenden
Wettbewerb in die soziale Krankenversicherung bringen sollten. Die Kommission ging
von der Feststellung aus, dass im Schweizer Gesundheitswesen — anders als in einem
funktionierenden Markt — die Preise bei steigendem Angebot nicht sinken. Trotz stetig
zunehmenden Arztezahlen in den vergangenen Jahren gaben die Tarife nicht nach. Das
ärztliche Einkommen sei durch die Zahlungspflicht der Krankenkassen quasi garantiert,
konstatierte die Kartellkommission und empfahl, das in den Standesregeln der
kantonalen Arztegesellschaften festgelegte Konkurrenz- und Vertragsabschlussverbot
sei ebenso aufzuheben wie die durch Meistbegünstigungs- und
Ausschliesslichkeitsklauseln fixierte Tarifordnung. Dadurch erhielten die Kassen die
Möglichkeit, nur mit besonders günstigen Medizinern Tarifverträge abzuschliessen.
Nach Auffassung der Kartellkommission sollen auch die Krankenkassen aus der
Verbandspflicht entlassen werden, was ihnen ein wettbewerbsorientierteres Vorgehen
ermöglichen würde. Den Kassen wurde empfohlen, das Verbot von Preis- und
Leistungsvergleichen zu lockern und das Abwerbeverbot von bereits Versicherten
aufzuheben. Problematisch erschien der Kommission auch die Rolle der Kantone, die
als Finanzierer öffentlicher Spitäler sowohl Vertragspartei als auch Richter in eigener
Sache sind, wenn Vertragsverhandlungen zwischen Spitälern und Kassen scheitern, da
im Streitfall heute die Kantone festlegen, welche Tarife zur Anwendung kommen. Vom
Bund wünschte sich die Kommission eine aktivere Rolle in der Spitalplanung. Das mit
den vorgeschlagenen Anderungs- und Ergänzungsvorschlägen verbundene
Sparpotential wurde längerfristig auf zwei bis drei Milliarden Franken geschätzt. 9
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Im Gegensatz zum Konkordat der schweizerischen Krankenkassen, welches diese
Vorschläge positiv aufnahm, wurden sie von der Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH)
als Schritt in Richtung zur Zweiklassenmedizin abgelehnt. Doch auch der Bundesrat,
welcher in seiner Vorlage selber kein Kartellverbot vorgesehen hatte, sprach sich für
eine diesbezügliche Verschärfung des neuen Krankenversicherungsgesetzes aus,
überliess es aber dem Parlament, über eine allfällige Ergänzung im Sinn der
Kartellkommission zu entscheiden. 10
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Enseignement, culture et médias

Médias

Radio et télévision

Das Aus sowohl für Tele24 als auch für TV3 heizte die Diskussionen über die
Realisierbarkeit von Privatfernsehen in der Schweiz erneut an. Noch vor Schliessung
der beiden Sender war seitens der Privaten harsche Kritik an der Politik des Bundes
geübt worden. Roger Schawinski, Albert Stäheli (Tele Bärn) und Peter Wanner (Tele M1,
Tele Tell) hatten zum Frontalangriff gegen die Schweizer Medienordnung ausgeholt und
an einer Pressekonferenz die möglichst rasche Liberalisierung der Werberegelungen
sowie einen massiven Zugriff auf die Gebührengelder gefordert. Es herrsche eine krasse
Benachteiligung der privaten Anbieter gegenüber der SRG; die unfairen
Wettbewerbsbedingungen müssten mit der Zuleitung von mindestens 10% der
erhobenen Gebühren an die Privaten korrigiert werden. 11
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